
Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkoordination nach 

Baustellenverordnung.

Zur Webversion



Konversion und Abfall

DIE BAUSTELLENVERORDNUNG
Die „Verordnung über Sicherheit und Gesundheits-
schutz auf Baustellen (Baustellenverordnung)“ 
wurde zum 10. Juni 1998 erlassen, um die Sicher-
heit und den Gesundheitsschutz auf Baustellen zu 
verbessern. Gleichzeitig ist damit die EG-Richtlinie 
92/57/EWG (Baustellenrichtlinie) in nationales Recht 
umgesetzt. Zum 1.4.2023 wurde die Baustellenver-
odnung novelliert.

Dem Bauherrn und Veranlasser eines Bauvorhabens wer-
den durch die Verordnung folgende Pflichten übertragen:
 Berücksichtigung der allgemeinen Grundsätze 

des § 4 ArbSchG
 Vorankündigung größerer Bauvorhaben bei der 

nach Landesrecht zuständigen Behörde (Gewer-
beaufsicht oder Amt für Arbeitsschutz)

 Bestellung eines Koordinators, wenn Beschäftigte 
mehrerer Auftragnehmer auf der Baustelle sind

 Erarbeitung eines Sicherheits- und Gesundheits-
schutz-Plans bei größeren Baustellen und bei 
besonders gefährlichen Arbeiten

 Erstellung einer Unterlage für spätere Arbeiten an 
der baulichen Anlage (Baumerkmalsakte)

WEBER-Ingenieure ist Mitglied im Verband der 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinato-
ren Deutschlands e.V.. Dadurch ist der aktuells-
te Kenntnisstand gewährleistet. Unsere Mitarbei-
ter sind qualifiziert nach RAB 30, Anlagen B und C.

SiGeKo bei WEBER-Ingenieure

Datum: 16.05.2022 Baustelle: Bauherr: Planerstellung: Datum/Unterschrift/Stempel: 

Plan-Nr: 01 Neubau Autohaus Hahn Hahn Grundstücks-GmbH & Co. KG Weber-Ingeniere GmbH

Bearbeiter: Axarlis, Luise Kelterstr. (Flurstück 65/14) Ringstr. 12-18 Bauschlotter Straße 62

75179 Pforzheim 70736 Fellbach 75177 Pforzheim

Gefährdung Schutzmaßnahme bzw. Schutzeinrichtung Koordination / Zuständig Erstellung Zuständig Kontrolle / Regelwerke Bausteine Mitgeltende Unterlagen,
Gewerke Instandhaltung Vorschrift = DGUV 

Vorschrift, R = DGUV 
Regel

Hinweise, Termine

I = DGUV Information, 
G = DGUV Grundsatz

Stromübertritt/Stromschlag Sicherheitsabstand entsprechend dem Spannungsniveau einhalten alle Gewerke Vorschrift 3 
DIN VDE 0105

Sicherheitsabstand mit dem Betreiber abstimmen alle Gewerke

angefahren/überfahren werden Verkehrsrechtliche Anordnung einholen alle Gewerke Vorschrift 38 A 008
bei Auswirkung auf die Kelterstr. / Durlacher Str.

Sicherung entsprechend der verkehrsrechtlichen Anordnung alle Gewerke StVO 
RSA 
ASR A5.2

angefahren/überfahren werden 
Stromübertritt/Stromschlag

Sicherung entsprechend dem Sicherungsplan durchführen alle Gewerke Vorschrift 77
I 201-021
Betra des 
Bahnbetreibers
Sicherungsplan

C 431 
C 432

Sicherheitsabstand einhalten alle Gewerke

Stromübertritt/Stromschlag 
Brand/Explosion Wasseraustritt

Lagepläne der Versorger einholen alle Gewerke Vorschrift 38 
I 203-017

Suchschachtung alle Gewerke
Trassenverlauf kennzeichnen alle Gewerke
Leitungen sichern alle Gewerke

Explosion Vergiftung/Verätzung Recherche zur Feststellung der Kampfmittelfreiheit u. A. durch Anfrage bei der zuständigen 
Behörde

alle Gewerke Vorschrift 38 
I 201-027 
Kampfmittelfrei bauen

bei Kampfmittelverdachtsflächen planmäßige Suche und ggf. Beräumung durch Fachdienst alle Gewerke
bei Zufallsfunden Bauarbeiten sofort einstellen, Bereich absperren, Bauleitung und ggf. Polizei bzw. 
Ordnungsbehörde benachrichtigen

alle Gewerke

Zutritt von Kindern oder anderen 
unbefugten Personen

Bauzaun alle Gewerke

Fußgängertunnel alle Gewerke
Schutznetze am Fassadengerüst alle Gewerke

fehlende Information für Alarmierung 
und fehlende Fluchtwege behindern 
Rettungsmaßnahmen

Alarmplan an zentraler Stelle aushängen alle Gewerke Vorschrift 1 
ASR A1.3 
ASR A2.3

A 004 
A 006

Anfahrt zur Baustelle für Rettungskräfte beschreiben alle Gewerke
Rettungsmaßnahmen mit Feuerwehr abstimmen alle Gewerke
Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen alle Gewerke
Flucht- und Rettungsplan aushängen alle Gewerke
Sammelplatz einrichten alle Gewerke

Brand, Vergiftung durch Brandrauch Brandschutzordnung für die Baustelle alle Gewerke Vorschrift 1 
ASR A2.2

Handfeuerlöscher bereitstellen (z. B. im Bereich der Baucontainer, Lagerplätze und in 
Treppenhäusern)

alle Gewerke

Freigabeverfahren einführen (z. B. für schweißtechnische Arbeiten in brandgefährdeten Bereichen) alle Gewerke

nicht rechtzeitige Rettung   
mangelnde Erstversorgung von 
Verletzten

kranbare Krankentrage alle Gewerke Vorschrift 1 
ASR A4.3

A 004 
A 005

Schleifkorb alle Gewerke
Erste-Hilfe-Raum alle Gewerke
Rettungsboot,Rettungsring alle Gewerke

Menschen unwürdige Zustände                      
Verrichtung der Notdurft außerhalb 
von Toiletten              mangelhafte 
hygienische Zustände

Bereitstellen von Toiletten und Waschräumen in ausreichender Anzahl alle Gewerke ASR A3.5 
ASR A4.1

in der kalten Jahreszeit beheizbar alle Gewerke
regelmäßige Reinigung alle Gewerke

Stolpern/Rutschen/Stürzen ausreichend breit (mind. 50 cm) alle Gewerke Vorschrift 38 A 024
bei Dunkelheit beleuchten (mind. 20 Lux) alle Gewerke ASR A1.8 A 026
Rutschgefahren beseitigen alle Gewerke ASR A3.4
arbeitstägliches Entsorgen von Bauabfällen und anderen Gegenständen alle Gewerke
frei von Stolperstellen (z. B. Versorgungsleitungen) alle Gewerke
bei Neigungen über 1:5 (ca. 11°) Trittleisten bzw. Stufen vorsehen alle Gewerke

angefahren/überfahren werden Verkehrsregelungen treffen (z. B. nach StVO) und Höchstgeschwindigkeit festlegen alle Gewerke Vorschrift 38 
ASR A1.8

Einbahnstraßenregelung alle Gewerke
Wendemöglichkeit ohne Rückwärtsfahren alle Gewerke
zum Rangieren Einweiser einsetzen alle Gewerke
Verkehrswege für Fahrzeuge und Personen trennen alle Gewerke

Umsturz oder Herabfallen von 
Baustoffen oder Arbeitsmitteln

Standsicheres Stapeln bzw. Lagern von Baustoffen, Schalungsmaterial oder anderen 
Gegenständen

alle Gewerke Vorschrift 38 
BetrSichV

Brand/Explosion Schutzbereich einrichten (frei von Bodenöffnungen oder brennbaren Materialien) alle Gewerke Vorschrift 79 
GefStoffV 
TRGS 510

natürliche Lüftung sicherstellen alle Gewerke
gegen Zutritt Unbefugter sichern alle Gewerke
gegen herabfallende Gegenstände schützen (z. B. außerhalb des Kranbereiches lagern) alle Gewerke
gegen Sonneneinstrahlung schützen alle Gewerke

Brand/Explosion nicht in der Nähe von Bodenöffnungen lagern alle Gewerke GefStoffV
natürliche Lüftung sicherstellen alle Gewerke TRGS 510
gegen Zutritt Unbefugter sichern alle Gewerke TRGS 800

Stromübertritt/Stromschlag Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) vom Typ B oder B+ einsetzen (für mehrphasige 
Arbeitsmitteln mit Frequenzumrichter)

alle Gewerke I 203-005 
I 203-006 
I 203-071

B 171 
B 172

Prüfung der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) nach Aufstellung alle Gewerke
wiederkehrende Prüfungen alle Gewerke

Stromübertritt/Stromschlag für rauen Betrieb geeignet (Gummischlauchleitungen H07RN-F oder gleichwertig) alle Gewerke I 203-005 
I 203-006

B 171

gegen Beschädigungen durch Fahrzeugverkehr geschützt verlegen alle Gewerke

Absturz Seitenschutz alle Gewerke Vorschrift 38 
ASR A2.1

B 100

Absturz/Hineintreten/Durchstürzen Seitenschutz alle Gewerke Vorschrift 38 A 026
standsicherer Belag alle Gewerke ASR A2.1 B 100

Hineintreten/Durchstürzen Abdeckung alle Gewerke B 100
Seitenschutz alle Gewerke C 346
Schutznetze alle Gewerke

Absturz Seitenschutz alle Gewerke Vorschrift 38 B 100
Fanggerüst alle Gewerke ASR A2.1 B 111

Absturz Seitenschutz alle Gewerke Vorschrift 38 B 100
Randsicherung alle Gewerke ASR A2.1 B 104
Fanggerüst alle Gewerke B 111
feste Absperrung (Abstand mind. 2 m) alle Gewerke

Hineintreten/Durchstürzen Abdeckung alle Gewerke Vorschrift 38 A 027
Seitenschutz alle Gewerke ASR A2.1 B 100
Schutznetze alle Gewerke B 102
feste Absperrung (Abstand mind. 2 m) alle Gewerke C 343 

C 346

Absturz Treppenturm alle Gewerke Vorschrift 38 A 026
Treppenhaus alle Gewerke ASR A2.1 B 131
Bauaufzug mit Personenbeförderung alle Gewerke TRBS 2121-1 B 145
Anlegeleiter alle Gewerke

Absturz Treppenturn alle Gewerke Vorschrift 38 A 026
Bauaufzug mit Personenbeförderung alle Gewerke ASR A2.1 B 113
innen liegender Leitergang alle Gewerke TRBS 2121-1

Absturz, Umsturz, 
Hineintreten/Durchstürzen, Anstoßen

Seitenschutz alle Gewerke Vorschrift 38 
ASR A2.1 
TRBS 2121-1

A 026 
B 113

Abstand zwischen Bauwerk und Gerüst max. 30 cm alle Gewerke
Aufbau gemäß Montageanleitung des Herstellers alle Gewerke
Aufbau gemäß Standsicherheitsnachweis alle Gewerke
Beläge gemäß Montageanweisung alle Gewerke
Belag lückenlos verlegen alle Gewerke
Durchstiegsklappen geschlossen halten alle Gewerke
bei Materiallagerung auf Gerüstbelag freien Durchgang gewährleisten alle Gewerke
Verkehrsraum im Gerüst freihalten z.B. von Gerüsthaltern alle Gewerke
Ausbau zum Fanggerüst alle Gewerke
Ausbau zum Dachfanggerüst alle Gewerke

Absturz, Umsturz Aufbau gemäß Montageanleitung des Herstellers alle Gewerke Vorschrift 38 
TRBS 2121-1

B 100 
B 111

Aufbau gemäß Standsicherheitsnachweis alle Gewerke I 201-011 B 120
Seitenschutz alle Gewerke
Fanggerüst alle Gewerke

herabfallende Gegenstände Arbeiten zeitlich oder räumlich  versetzt ausführen alle Gewerke Vorschrift 38 
ASR A2.1

Gefahrbereich absperren und kennzeichnen alle Gewerke DIN 4420-1
Schutzdach über tiefer liegenden Arbeitsplätzen und Verkehrswegen alle Gewerke I 201-011
Fassadengerüst abplanen oder abnetzen alle Gewerke
Spalt zwischen Gerüstbelag und Bauwerk vollflächig schließen alle Gewerke

herabfallende Gegenstände Arbeiten zeitlich oder räumlich  versetzt ausführen alle Gewerke Vorschrift 38 
ASR A2.1

Gefahrbereich absperren und kennzeichnen alle Gewerke
Schutzdach über tiefer liegenden Arbeitsplätzen und Verkehrswegen alle Gewerke
Spalt zwischen tiefer liegendem Gerüstbelag und Bauwerk vollflächig schließen alle Gewerke

herabfallende Gegenstände Arbeiten zeitlich oder räumlich  versetzt ausführen alle Gewerke Vorschrift 38 
ASR A2.1

Gefahrbereich absperren und kennzeichnen alle Gewerke
Seitenschutz in der Gerüstfanglage als Schutzwand gegen herabfallende Gegenstände ausbilden alle Gewerke

Spalt zwischen der Gerüstfanglage und Bauwerk vollflächig schließen alle Gewerke

herabfallende Gegenstände Arbeiten zeitlich oder räumlich  versetzt ausführen alle Gewerke Vorschrift 38 
ASR A2.1

Gefahrbereich absperren und kennzeichnen alle Gewerke
Treppenöffnung abdecken alle Gewerke
Treppenöffnung von unten schließen alle Gewerke

herabfallende Gegenstände Arbeiten zeitlich oder räumlich  versetzt ausführen alle Gewerke Vorschrift 38 
ASR A2.1

Gefahrbereich absperren und kennzeichnen alle Gewerke
Gefahrbereich durch Warnposten sichern alle Gewerke

herabfallende Gegenstände, Quetsch- 
und Scherstellen

Lasten grundsätzlich nicht über Personen schwenken alle Gewerke Vorschrift 38 
Vorschrift 52

B 161 
B 164

Lasten sicher anschlagen alle Gewerke ASR A2.1 B 213
geeignete Lastaufnahmemittel verwenden alle Gewerke B 214
bei Sichteinschränkung des Kranführers Einweiser einsetzen alle Gewerke B 215
bei unten drehenden Kranen Sicherheitsabstand von mind. 50 cm zu festen Teilen der Umgebung alle Gewerke

herabfallende Gegenstände, Absturz Arbeiten zeitlich oder räumlich  versetzt ausführen alle Gewerke Vorschrift 38 
ASR A2.1

B 100 
B 111

Einbau gemäß Montageanweisung alle Gewerke B 147
Seitenschutz alle Gewerke B 161
Fanggerüst alle Gewerke B 164
Hubarbeitsbühne alle Gewerke C 361
Arbeitskorb alle Gewerke E 601
Anseilschutz alle Gewerke

herabfallende Gegenstände, Absturz Gefahrenbereich an der unteren Ladestelle absperren alle Gewerke Vorschrift 38 
R 100-500

B 141 
B 142

geeignete Lastaufnahmemittel verwenden alle Gewerke BetrSichV B 143
Seitenschutz an den oberen Ladestellen alle Gewerke

angefahren/überfahren werden Arbeiten zeitlich oder räumlich  versetzt ausführen alle Gewerke Vorschrift 38 
R 100-500

B 181 
B 182

Gefahrbereich absperren und kennzeichnen alle Gewerke BetrSichV
Gefahrbereich durch Warnposten sichern alle Gewerke
bei Sichteinschränkungen müssen Erdbaumaschinen mit Kamera-Monitor-Systemen ausgestattet 
sein

alle Gewerke

angefahren/überfahren werden Arbeiten zeitlich oder räumlich  versetzt ausführen alle Gewerke Vorschrift 38 
R 101-003

Maschine mit Drehsitz ausstatten alle Gewerke BetrSichV
Mitgänger geführte Maschinen mit Infrarot-Fernsteuerung einsetzen alle Gewerke
Gefahrbereich absperren und kennzeichnen alle Gewerke

Staub (Gefahrstoff) Arbeiten zeitlich oder räumlich  versetzt ausführen alle Gewerke GefStoffV 
TRGS 559

Gefahrbereich absperren und kennzeichnen alle Gewerke
Arbeitsbereiche staubdicht abschotten alle Gewerke
staubarme Arbeitsverfahren anwenden alle Gewerke
Handmaschinen mit Absaugung und Bauentstauber einsetzen alle Gewerke
bei Stemmarbeiten und flächigen Arbeiten zusätzlich Luftreiniger einsetzen alle Gewerke
Reinigung mit Entstaubern mindestens der Klasse M (bei Holzstaub Klasse H) alle Gewerke

Lärm Arbeiten zeitlich oder räumlich  versetzt ausführen alle Gewerke
Gefahrbereich absperren und kennzeichnen alle Gewerke
Einsatz lärmarmer Arbeitsmittel/Arbeitsverfahren alle Gewerke
Arbeitsbereich mit Lärmschutzwänden abschotten alle Gewerke

Brand/Explosion Arbeiten zeitlich oder räumlich  versetzt ausführen alle Gewerke
Anlagen in geschlossenen Räumen ausreichend lüften alle Gewerke

Brand/Explosion lösemittelfreie bzw. lösemittelarme Ersatzstoffe einsetzen alle Gewerke GefStoffV 
R 100-500

C 402 
C 403

Arbeiten zeitlich oder räumlich  versetzt ausführen alle Gewerke
Gefahrbereich abgrenzen und kennzeichnen alle Gewerke
geschlossene Räume ausreichend lüften alle Gewerke

Maßnahmenkonzept alle Gewerke Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind 
verantwortlich für die Umsetzung der notwendigen 
Schutzmaßnahmen. Ziel ist die Verhinderung von 
Infektionen. Der Schutz von Risikogruppen unter 
den Beschäftigten hat dabei Vorrang.

Unterweisung und aktive Kommunikation alle Gewerke Eine umfassende Kommunikation über Präventions- 
und Arbeitsschutzmaßnahmen im Betrieb 
sicherstellen.

Schutz besonders gefährdeter Personen/Arbeitsmedizinische Vorsorge alle Gewerke Für besonders gefährdete Personen individuelle 
Maßnahmen festlegen. Den Beschäftigten 
gegebenenfalls eine Arbeitsmedizinische Vorsorge 
ermöglichen bzw. anbieten.

Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle alle Gewerke In Infektions-Notfallplänen Regelungen treffen, wie 
mit Verdachtsfällen auf COVID-19-Erkrankungen 
umzugehen ist.

Rückkehr zur Arbeit nach einer SARS-CoV-2-Infektion oder COVID-19 Erkrankung alle Gewerke Beschäftigte, die nach einer COVID-19-Erkrankung 
zurück an den Arbeitsplatz kommen, haben 
aufgrund eines möglicherweise schweren 
Krankheitsverlaufs einen besonderen 
Unterstützungsbedarf zur Bewältigung von 
arbeitsbedingten physischen und psychischen 
Belastungen.

Koordination mehrerer Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber alle Gewerke Die Infektionsschutzmaßnahmen bei gleichzeitig 
auf Baustellen tätigen Unternehmen abstimmen.

Arbeitsstätte/Schutzabstände alle Gewerke Arbeitsplätze, Verkehrswege, Aufenthaltsräume in 
der Betriebsstätte/auf Baustellen (u. a. Büros, 
Baucontainer, Treppen, Türen, Aufzüge) so nutzen, 
dass ausreichend Abstand eingehalten werden 
kann.

Arbeitsorganisation alle Gewerke Die Arbeitsorganisation so anpassen, dass 
ausreichend Abstand eingehalten werden kann.

Arbeitszeit- und Pausengestaltung alle Gewerke Die Belegungsdichte von Arbeitsbereichen und 
gemeinsam genutzten Einrichtungen verringern.

Hygiene alle Gewerke Die grundsätzlichen Anforderungen an 
Sanitärräume und abweichende/ergänzende 
Anforderungen für Baustellen ergeben sich aus der 
ASR A4.1 „Sanitärräume“ Im festgestellten 
Zeitraum der epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite sind besondere Hygienemaßnahmen 
umzusetzen.

Lüftung alle Gewerke Eine ausreichende Lüftung umsetzen, um 
virushaltige Aerosole aus Innenräumen zu 
entfernen.

Mund-Nasen-Schutz alle Gewerke Dieser ist mit medizinischen Gesichtsmasken, 
FFP2-Masken oder vergleichbaren 
Atemschutzmasken auszuführen.

Modul: Corona (SARS-CoV-2)-Pandemie
Koordination: Maßnahmen zum Infektionsschutz vor SARS-CoV-2
SARS-CoV-2-Infektion SARS-CoV-2-

Arbeitsschutzstandard
SARS-CoV-2-
Arbeitsschutzregel
Corona-
Arbeitsschutzverordnung
SARS-CoV-2-
Arbeitsschutzstandard 
für das Baugewerbe

Koordination: Bahnverkehr

Koordination: Erdleitungen

Koordination: Kampfmittel

C 472

SiGePlan: 30387-01 PF Autohaus Hahn

Modul: Baustellenvorbereitung (Gefahren aus dem Baustellenumfeld und verdeckte Gefahren im Baufeld)
Koordination: ungeschützte elektrische Leitungen oberhalb des Baufelds (Freileitung)

Koordination: Straßenverkehr

C 412

Pforzheim, den 16.05.2022

(Dipl.-Ing. Luise Axarlis)

Koordination: Schutz vor Bränden

Koordination: Erste Hilfe

A 021

Koordination: Toiletten und Waschgelegenheiten

Modul: Baustelleneinrichtung (Baustellensicherung, Notfallmanagement und sanitäre Anlagen)

C 322

Koordination: Baustellensicherung

Koordination: Notfallmanagement

Koordination: Lagerplätze allgemein

Koordination: Lagerung von Druckgasflaschen im Freien

Koordination: Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten (z.B. Beschichtungsstoffe)

A 064

A 025

Modul: Baustelleninfrastruktur und Durchführung der Bauarbeiten (Einrichtungen, von denen eine Gefahr für mehrere Firmen ausgeht)
Koordination: Verkehrswege allgemein

Koordination: Verkehrswege mit Fahrzeugverkehr

Koordination: Treppenläufe und Treppenpodeste

Koordination: Laufstege

Koordination: Dach- und Bodenöffnungen

Koordination: Baustromverteiler

A 062

Koordination: Elektrische Leitungen

Koordination: Aufstiege zu hoch gelegenen Arbeitsplätzen

Koordination: Aufstiege zu Fassadengerüsten

Koordination: Deckenkanten und Wandöffnungen

Vorschrift 38

Koordination: Außenkanten von Flachdächern

Koordination: nicht begehbare Bauteile in Dächern (Lichtbänder, Oberlichter, Wellplatten etc.)

Koordination: Arbeiten auf Fassadengerüsten über tiefer liegenden Arbeitsplätzen und/oder Verkehrswegen

Koordination: Arbeiten an Deckenkanten über tiefer liegenden Arbeitsplätzen und/oder Verkehrswegen

B 114

Koordination: Arbeiten auf dem Dach über tiefer liegenden Arbeitsplätzen und/oder Verkehrswegen

B 114

Koordination: Fassadengerüste

Koordination: Traggerüste

Modul: Durchführung der Bauarbeiten (gegenseitige Gefährdung)

Koordination: Lastentransport mit Turmdrehkran, Mobilkran

Koordination: Montage von Fertigteilen

Koordination: Lastentransport mit Bauaufzug

Koordination: Arbeiten an Treppenöffnungen über tiefer liegenden Arbeitsplätzen und/oder Verkehrswegen

Koordination: Kernbohrungen durch Decken über tiefer liegenden Arbeitsplätzen und/oder Verkehrswegen

Koordination: Arbeiten mit hoher Lärmemission

D 502

Koordination: Einsatz von Acetylen- und Sauerstoffanlagen (Brennschneiden, Gasschweißen, Hartlöten)

TRLV Lärm D 500

Koordination: Einsatz von Erdbaumaschinen (Bagger, Lader)

Koordination: Einsatz von Straßenwalzen

Koordination: Arbeiten mit hoher Staubemission

B 185

Koordination: Arbeiten von lösemittelhaltigen Beschichtungs- oder Klebestoffen

Hinweis:
SiGe-Plan nur gültig in Verbindung mit dem 
aktuellen Bauzeitenplan.

COVID-19 Pandemie:
Die aktuellen Vorgaben der jeweiligen Behörden bzgl. des Umgangs mit der Pandemie sind auf 
der Baustelle stets zu beachten und umzusetzen.

\\fs2\Projverz\303\30387\2-Projektbearbeitung\SiGeKo\05 Unterlagen SiGeKo\04 SiGePlan_Autohaus_Hahn.xlsx

LEISTUNGEN DER WEBER-INGENIEURE
Seit im Jahre 1998 die Baustellenverordnung in Kraft 
trat, bietet WEBER-Ingenieure mit zertifizierten Mit-
arbeitenden die Leistungen zur Sicherheits- und 
Gesundheitsschutz-Koordination an. Das Spektrum 
unserer Referenzen reicht von Kanalbaumaßnah-
men über Kläranlagen und vom Straßenbau bis zu 
Hochbaumaßnahmen wie Krankenhäuser, Verwal-
tungsbauten, Freizeiteinrichtigungen, Schulen, 
Mobilfunkmasten, Regenrückhaltebecken, Regen-
überlaufbecken, Heizkraftwerken, Gewerbeparks 
oder Sporthallen. Dazu kommen viele Maßnah-
men von privaten Bauherren und Wohnungsbauge-
sellschaften.

PLANUNGSPHASE
 Analyse der Werkplanung auf Sicherheitsrisiken 

und Gesundheitsaspekte sowie Aufzeigen von 
Lösungsmöglichkeiten

 Berücksichtigung der allgemeinen Grundsätze 
nach § 4 Arbeitschutzgesetz bei der Bemessung 
der Ausführungszeiten

 Erarbeitung des Sicherheits- und Gesundheits-
schutz-Plans (SiGe-Plan)

 Zusammenstellung der Unterlage für spätere 
Arbeiten an der baulichen Anlage

 Ausarbeitung einer Baustellenordnung
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AUSFÜHRUNGSPHASE
 Koordination der Arbeiten nach allgemeinen 

Grundsätzen nach § 4 Arbeitsschutzgesetz
 Überwachung der Auftragnehmer auf Erfüllung 

ihrer Pflichten nach der Baustellenverordnung 
durch regelmäßige Baustellenbegehungen

 Anpassung und Fortschreibung des SiGe-Plans
 Organisation der Zusammenarbeit der Auftrag-

nehmer 
 Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung 

der Arbeitsverfahren durch die Auftragnehmer 
auf der Baustelle 

Impressionen unserer Baustellen

Aktivitäten nach der Baustellenverordnung (Auszug)
Baustellenbedingungen Vorankündigung Koordinator SiGe-Plan Unterlage 

(§ 3 Abs. 2 Nr. 3)

Beschäftigte Umfang und Art der Arbeiten

eines Arbeitgebers (AG) kleiner 31 Arbeitstage und 21 Beschäf-
tigte oder 501 Personentage

nein nein nein nein

eines AG größer 30 Arbeitstage und 20 Beschäf-
tigte oder 500 Personentage

ja nein nein nein

mehrere AG, die gleich-
zeitig oder nacheinander 
tätig werden

kleiner 31 Arbeitstage und 21 Beschäf-
tigte oder 501 Personentage nein

ja nein ja

mehrere AG, die gleich- 
zeitig oder nacheinander 
tätig werden

kleiner 31 Arbeitstage und 21 Beschäf-
tigte oder 501 Personentage und beson-
ders gefährliche Arbeiten

nein ja ja ja

PROJEKTREFERENZEN (AUSZUG)
Neubau Klinikum am Plattenwald, Bad Friedrichshall • Neubau Klinikum am Gesundbrunnen, Heilbronn • Städ-
tisches Klinikum Karlsruhe, diverse Neubauvorhaben • Generalsanierung Nordstadtschule, Pforzheim • Tech-
nologiepark Reutlingen-Tübingen, BA IV • Schloss Karlsruhe, Fassaden- und Dachsanierung • Stadtentwässe-
rungsbetriebe Düsseldorf, Rahmenvertrag über 3 Jahre • Kläranlage Neufra, Umbau und Erweiterung • Flüwo 
– diverse Wohnblocksanierungen • Sanierung von Faulbehältern der LINEG • dm Verwaltungsgebäude Karls-
ruhe • Erschließungsmaßnahmen z.B. in Birkenfeld • Neugestaltung Innenstadtzentrum Freiberg am Neckar •  
Antennenträger Friolzheim • Enztalquerung Autobahn A8 bei Pforzheim • Heizkraftwerk Gasmotorengebäude, 
Pforzheim • Aussichtsturm Schömberg
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Weber-Ingenieure GmbH
Bauschlotter Straße 62
75177 Pforzheim T: +49 7231 583-0

info@weber-ing.de
www.weber-ing.de

Sie haben Fragen oder Anregungen?
Sprechen Sie uns an.
Sie haben Fragen oder Anregungen?

Zur Webversion


